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Erwägungen
E. 19
septembre 1994 ständigen Kommissionen auch noch mit dieser Frage befas- sen werden. Ich gebe also der Hoffnung Ausdruck, dass sich sowohl diese Kommissionen als auch der Bundesrat noch in diesem Jahr mit der Frage der allfälligen ganzen oder teilwei- sen Überführung des 1. Teils der 10. AHV-Revision in das or- dentliche Recht befassen werden. Ich glaube, mit einer möglichst raschen Überführung dieser unbestrittenen Teile können wir-wie gesagt-das angeschla- gene Vertrauen der Rentnerinnen und Rentner in die Behör- den, in unsere sozialen Institutionen wieder herstellen und fe- stigen, und dies, so glaube ich, ist nötiger denn je. In dieser Hoffnung möchte ich mich also einverstanden erklä- ren, dass die Motion in ein Postulat umgewandelt wird. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat Schluss der Sitzung um 20.55 Uhr La séance est levée à 20 h 55
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